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Vi e rzehnter Jahrgang.

I. Ueber die sogenannten bürgerlichen
Lehen in Kurland.

Wie im Mittelalter das Lehenswesen so sehr überhand

nahm, daß der Grundsatz in einzelnen Ländern aufkam

„OMN6 xraeäium xrsesumitur keuäum", so war Dies na-

mentlich im Baltischen Ordensstaate um so mehr der Fall,

als die bedingenden Ursachen hiezu, Eroberung und Colo-

nisation durch Deutsche Einwanderer, hier grade recht ei-

gentlich vorhanden waren. Das meiste Privatgut ist daher

von den Landesherren (dem Orden und den Bischöfen)

für geleistete Dienste verlehnt und später allodificirt worden,

wir sagen das meiste, nicht alles, denn manches ist theils den

Ureinwohnern verblieben, theils wol auch von Demjenigen

der zuerst wüstes Land bebaute ohne besonderen geschrie-

benen Besitztitel behalten*), theils auch durch Kauf oder

Tausch nach Allodial-Necht erworben worden. Herzog Gott-

hard Kettler konnte daher im Allgemeinen ganz richtig im

sechsten Artikel seines Privileg» für den Kurländischen Adel

vom 20. Juni t370 sagen, daß es „bei der Vorfahren

Zeiten in diesem Fürstenthum besage der Lehnrechtel mit

den Landgütern gehalten worden", und wir verweisen in

dieser Beziehung auf den in den Bunge-Madaischen Erör-

terungen, Jahrgang 4842 S. 30t u. fg., abgedruckten Neu-

mannschen Commentar zum art. VI. priv. vottnsröim.

Eben so ist es aus der Geschichte bekannt, daß sowol zur

Ordenszeit wie zur herzoglichen nicht blos adliche sondern

auch bürgerliche Personen mit Gütern belehnt wurden. Der

ganze Ursprung des Ordens**) ließ an ein Vorrecht eines

«) ?riv. SiZismunäl von »rt. XIV. „sZuss

vero ex vsstis nemorivus multo «uäorescqnisits , primi

vccupsntis, iuxts iuris communis oräinationem
,

.msnedunt,

prior oecuvsns illa äeincevs pro äerelicto dsbuisset, sc sliu«

es aliunäe posseaisset leZitimelzue prsescripsisset ,
vt is yuoyuk

in tsli possessione retineatur tuesluryue.

Aiegenhorn Z9. »Eine Gesellschaft von medersachsischm

Äaufleuten, besonders Lübeckern und Bremern, hat zu der Eroberung

des ganzen Lieflandes, ja zur Stiftung des deutschen!marianischen

Ritterordens, des Hospitals zu Jerusalem wie auch des lieflandischm

herrmeisterlichen Ordens, größtenteils die Veranlassung gegeben.

Statt aller sonstigen Beweise kann schon dienen
, daß die gesammtm

Ordensritter in ihren öffentlichen Geberen der Stifter ihres Ordens

Standes zum ausschließlichen Besitz derLandgüter Anfangs gar

nicht denken und erst zu herzoglicher Zeit setzte sich in Kurland

sowol der Begriff des Jndigenats in dem Sinne, daß dar-

unter die geschlossene Adelscorporation verstanden wurde,

als das ausschließliche Recht derselben zum eigentümlichen

Besitz der Privatgüter fest. Die sogenannten Ritterbanken

4620—1634 hatten entschieden, welche Familien überhaupt

als adlich zu betrachten seien, auf den Grund der?ormu!»

keziminis von 1617, in deren 39. § es heißt: „mocks

„inter eos gui re vers nodiles sunt et gm pledeii, eon-

„stltuto iuöieio eguestri , guoä Ritterbank svvellstur,

„lliserimen Kst, gusm in rem cum ?rineiv.e

„ennsensit". — Das Wesen eines förmlichen geschlossenen

. Adelscorps erwuchs hieraus ohne besondere eigentliche Fest-

setzung, wenngleich aus der Wurzel der bekannten §§ des

Ritterbankabschiedes von 1634, in denen es heißt:

„1) daß keiner, so nicht dieser angenommenenGeschlechter,

außerhalb benachbarte und Ausländer welche ins Land

kommen, und genugsam Bekannte von Adel, bei Ver-

lust der Ehren ,
nunmehro den adelichen Titel sich zu

geben arrogiret. " -

> . >
„8) Damit auch derabuBus des Nobilitirens künftig nach-

bleibe, so soll kein Königl. Privilegium ins künftig

mehr gelten, der nicht ex eommenltatwne?rinvivis

et IVodilitstis auf öffentlichem Cur- und Semgallischen

Landtage und dem darnach erfolgten Landtage durch

Tugenden erlangt."

Jedenfalls aber hat das Wort „inüiZena" seine jetzige

Bedeutung eines Mitgliedes der geschlossenen Adelscorps-

ration erst viel später, frühestens gegen die Mitte des vo-

rigen Jahrhunderts, erhalten, denn in den Oomm. veo.

von 1717 und 1727 kommt es noch mit dem Begriffe ei-

nesEinheimischen, geborenen Kurlanders vor, wie sich ganz

einfach daraus ergiebt, daß es nicht etwa dem Bürgerlichen?

sondern dem Ausländer entgegengesetzt und die Standesbe-

zeichnung besonders hinzugefügt wird.

und unter denen namentlich der Bürger und Kaufleute von Lübeck

.und Bremen gedenken mußten.

vueUius in Inst. orä. teutonici p. 111. c. I. PSA. 40.

. Hartknoch's altes und neues Preußen, S. 253.

Arndts liefl. Chronik 11. Theil S. 5.



<Zomm. vee. äs snno 17ß7, sä Krsvam. IV. Lx-

xvBuit pro onarto et xrobsvit Ll. Nobilitss guoä Illu-

strissimuB krineexs säministr»tionem reäituum sib! 8o!i

PZnäioet, esmersetiue xroponst nomine« exotieoB, <zui-

dus seerets äomus vuealis et xroäuetuum vueatus psn-

äsntur — — nee non respvnso regio äe snno 1616

Moä Osmerse otkeisles non nisi ex inäigenis eonstsrs

äebesnt. Oamerss okkeisles non nisi ex in6igeniB

ststvs eivioi, vir!» inteZris, donse Lsmse et sä eiusmoäi

vküvis odeunäs nsd!libuB eonBtent, exotiese personse

non somittsntur.

Oown. vee. äs snno 1727, § 19. Oeeonomus Ze-

nerslis omnium bonorum et proventuum s Laers keZi»
Nsiestste eonBt!tustur

, sityue nodili 8 inäixens.
Das ausschließliche Recht des einheimischen Adels zum

Besitz der Landgüter hat sich erst seit dem Landtage von

4642 festgesetzt, in dessen § 33 es heißt :

«Die vor den Statuten adeliche Güter erkauft, mögen

solche behalten, jedoch daß der Landesfahne dadurch nichts

abgehe ; die aber nach denen Statuten dergleichen adeliche
Güter erkaufet, sollen solche denen nächst angehörigen

Freunden, gegen Empfahung des Kaufschillings und der

Melioration, auf Erkenntnis) unparteiischer Leute über-

lassen, jene auch an niemand anders als von Adel hin-
wieder zu verkaufen nicht bemächtiget sein."

Sonderbar genug ist in diesem § gar nicht einmal ge-

sagt, daß derselbe gegen Diejenigen welche vor den Statuten

adliche Güter erkauft hätten, ohne selbst adlich zu sein,
gerichtet ist, obgleich Solches deutlich genug aus dem Inhalte

zu ersehen; daß man aber einerseits die Emanation der

Statuten als Normal-Zeit annahm, und dennoch gegen

Diejenigen, welche nach denselben adliche Güter erkauft, eine

gewisse Duldung ausübte, hat ohne Zweifel seinen Grund
in der Anstreitbarkeit grade des bezüglichen Statutenvara-

graphen *). Eben so wie hinsichtlich des ausschließlichen
Güterbesitzes, so ist auch der Landtagsabschied von 1642

der Ursprung hinsichtlich des geschlossenen Jndigenats, in

so fern dasselbe offenbar aus dem § 30 erwachsen, worin

es unter Reassumtion des schon oben bezogenen Nitterbanks-

abschiedes heißt : „ Wegen des Jndigenats soll es künftig
allezeit in denen veliberstorüs gesetzt werden", so daß
nunmehr nicht blos die Ercheilung des Rechts eines Ein-

geborenen von Adel, sondern auch die Anerkennung der

noch nicht dafür angenommenen Geschlechter nicht anders

, als auf förmlichem Landtage erfolgen konnte, in so fern
über die desfallsigen Gesuche durch die zur Abstimmung
ans Land gehenden Deliberatorien entschieden werden sollte.

Ist nun also seit dieser Zeit das Recht des geschlossenen
Corps des Kurländischen Jndigenatsadels auf den aus-

schließlichen Erbbesitz adlicher Güter von der Gesetzgebung
stets, und noch neuerdings im Provinzialrecht der Ostsee-
Gouvernements (Thl. 11. § 876 und sonst noch an meh-
reren Stellen), anerkannt: so hat sich doch bei denjenigen
Gütern, welche von Haus aus nicht an adliche Personen
Verlehnt worden, das Recht erhalten, daß dieselben ohne

») Ziegenhorn Z 622, Beilage Nr. 107, Hofgerichtliches Urtheil
wegen des Gutes Linden, vom 10. Januar 1618.

Rücksicht auf den Stand der Besitzer zu vollem erblichen

Eigenthum besessen werden können, während sie entweder

niemals zu den sog. Landeswilligungen (den von der

Adelscorporation zu ihren besonderen Zwecken auf den

Landtagen beliebten Abgaben) beigesteuert haben, oder

auch, wenn sie von den bürgerlichen, d. h. nicht indige-

natsadlichen, Besitzern an immatriculirte Edelleute verkauft

worden, zur Adelsfahne gezogen und dadurch für die Zeit,

wo sie sich in adlich er Hand befinden und solchergestalt

auch Stimmberechtigung geben, zu Landeswilligungen steuer-

bar geworden sind. Diese Steuerpflicht hört aber mit dem

correspondirenden Stimmrecht auf, wenn die bezüglichen
Güter wieder in bürgerliche Hände kommen.

§. 3ß. 32. der neuen Kurl. Landtagsordnung von 1843.

Kriterium eines sogen, bürgerlichen Lehens ist also

der Stand des ersten Erwerbers, und zwar finden wir, wie

es sich nach den oben geschilderten Verhältnissen von selbst

versteht, da ja in früherer Zeit adlicher oder unadlicher Stand

keinen Unterschied für die Berechtigung zum Eigenthum an

Landgütern hervorbrachte, in keiner Verlehnungsurkunde
eine besondere Bezeichnung oder Hervorhebung Dessen, daß

das betreffende Gut nur etwa von adlichen, oder auch von

bürgerlichen Besitzern künftigbin solle eigentümlich besessen

werden können, so daß der Nachweis, Jemand habe in

Kurland eigentümlich Landgüter besessen oder verlehnt er-

halten, weder ein Beweis des Adels noch des Jndigenats

ist, indem das Jndigenat entweder durch den Erweis der

Anerkennung, resp. Reception mittelst förmlichen Landtags-

schlusses, oder aber durch die tatsächliche, öffentliche und

unbestrittene Ausübung solcher Rechte, welche ausschließlich

dem Jndigenatsadel zustehen, erwiesen werden muß, denn

es giebt mehrere sehr angesehene, unbestreitbar zum Jndi-

genatsadel gehörige Familien, die ohne ausdrücklich in der

Ritterbank verzeichnet zu stehen von jeher alle Rechte des

Jndigenatsadels genossen haben und erst in späterer Zeit

urkundlich als solche verzeichnet worden, während anderer-

seits über die Natur eines Gutes, ob es ein adliches*) oder

bürgerliches sei, nur der Stand des ersten Erwerbers ent-

scheidet. Wir haben schon oben gesehen, daß von den

Landesherren an adliche und unadliche Personen Güter ver-

lehnt worden. Durch das krivilegium BiAiBmunäi

von 1361 und (»ottltarllulum von 1370 wurden nun die

bisherigen Lehngüter allodificirt und die damaligen Lehns-

träger freie Erbbesitzer, so daß der Ausdruck „bürgerliches
Lehen", da alle Lehngüter theils damals theils durch die

allgemeine Allodification von 1773 zu freien, keinem Lehns-
verbande mehr unterliegenden, Erbgütern geworden, ein un-

eigentlicher und juridisch eben so wenig richtiger ist,

wie man noch jetzt bei uns von „Kunkellehen" spricht
und darunter Fideieommisse versteht, welche ausschließ-

lich für Weiber bestimmt sind oder doch eine Concur-

renz derselben mit den Agnaten zulassen. Wir verstehen

daher unter „bürgerlichen Lehen"**) solche Güter, welche

») Der Ausdruck „Rittergut" kommt vor dem Provineialrecht
der Ostseegouvernements, von 1845, wo er wsl zuerst gebraucht wor-

den, wenigstens in Kurland nicht vor.

45) Sehr richtig heißt es daher im Provinzialrecht der Ostsee-

göuvernemmts, Th. U. § 876, in der Anmerkung : „Bon'dieser Regel"
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ursprünglich an bürgerliche oder (zu der Zeit wo der Be-

griff eines Jndigenatsadels sich schon gebildet hatte) an

nicht zum Kurländischen Adel gehörige Personen Verlehnt

und gegenwärtig, wegen der später eingetretenen Modifi-

kationen, zu freien, keinem Lehnverbande unterworfenen,

geworden, —ohne Rücksicht auf denStand des Besitzers erblich

besessen werden können. Alles dies folgt sowol aus der

Natur der Sache von selbst, da Diejenigen welche vom

ersten Erwerber durch Erbgang oder contractliche Rechts-

übertragung ihr Recht herleiten, doch kein schlechteres er-

halten haben als er selbst, theils aus specieller gesetzlicher

Verordnung namentlich des Allodificstionsdiploms von 1776:

Omni» bona s vueibus snteriorilius incolis Ourlsn-

llise cuius eunyne Btstuß et cvnäitioniß, sive

titulo grstioso sive oneroso, s!isß Pfand-Lehns-Weise,
in collsts et tempore conllitae moäo 6i-

eise eonstitutioni'B snni 1773 gllliue vel s sneceßso-

r!b»B sive keuäslilius primi sen.uirentls, vel ad ex-

traneis, vigente säinie vel ism extinets lines mss-

enla primi svouirentis, sit quo titulo sit possesss,

pro irreversidilibus se veris et in6uoiiß sllocliis,
nuilo keulli vineulo sukieetis, äeelsrsmus, posses-

-Boribußgue moiierni 8 illorumczue liereüi-

bnß se Bueeeß3oribnß psrtieularidus vel

univerßslibus t«m mgseulini gusm koeminini sexus,

omnimoäsm kaenltaten, esäem venäenäi,

tlonsnlli, oppignorsulli, vel ljuoeungneslio ino 6o

tiun inter vivos guam Mortis eaUss cum ii8l! em

6 i 8ponen6 i, pro Luprems IVostra in vnvstus Our-

isnäise et LemiKsUise Autoritäre, ex (Zratis Kostrs

trivuimus etc.

Es hat daher niemals einem Zweifel unterlegen, daß

die früheren bürgerlichen Lehen sogar dann, wenn sie später
in adliche Hände gekommen, ja zur Adelsfahne gezogen
und gegen das ihnen sodann bewilligte Stimmrecht landes-

willigungspflichtig geworden, wieder an nicht zum Jndige-
natsadel gehörige Personen zu vollem eigentümlichen

Erbbesitz veräußert werden können; nur versteht es sich

von selbst, daß, da das Stimmrecht auf Landtagen und zu

Adelswahlen in Kurland durch das Jndigenat des Guts-

besitzers bedingt ist, selbiges für das — — selbstredend

nur temporär während der Besitzzeit eines Jndigenatsedel-

manns — mit dem Stimmrecht bekleidete Gut eo ipso

aufhört, sobald dieses wieder in bürgerlichen d. h. nicht.indige-

nats-adlichen Besitz gelangt, und da die Verbindlichkeit zu

Landeswilligungen hier nur durch das Stimmrecht bedingt ist,

so hört sie, ganz consequent, beim Wegfallen derselben auch
wieder auf. §§. 31. 32. der neuen Kurl. Landtagsord-

nung, gedruckt 1843. Hiernach ersehen wir, daß es in

Kurland zweierlei Arten von Rittergütern giebt, perpetuelle
und bloß temporäre, ja man könnte sogar auch eine dritte

Kategorie hinzusetzen, bloß ideelle, die in der Wirklichkeit

in Grund und Boden gar nicht eristiren sondern bloß in

(nämlich des Erbbesitzes der Landgüter durch den Jndigenatsadel)

„finden einige im 11. und lii. Theil des Provmzialrechts bezeichnete

„Ausnahmen Statt, und zwar 5) — 2) aber in Betreff des

„Besitzes der sogenannten „bürgerlichen Lehen inKurland, mitdenen

«einige Berechtigungen der Rittergüter verknüpft,sind."

der Angabe einer sog. Rentenirer-Summe bestehen, indem

nämlich auch solche Jndigenatsedelleute, welche kein stimm-

fähiges Gut besitzen, unter gewissen Bedingungen (s. Land-

tagsabschied von 1847 §. 19) berechtiget find, eine be-

stimmte Steuerquote nach Maaßgabe ihres mindestens auf
4200 Rbl. S. anzugebenden Vermögens zu entrichten und

dann wie Besitzliche mitzustimmen. Kehren wir nun also

zu den effectiven Gütern zurück, so ersehen wir, daß die

Zahl der Rittergüter nicht bloß durch Theilung eines bisher

einherrigen Gütercompleres in mehrere, sondern auch

dadurch verändert werden kann
, daß zur Adelsfahne ge-

zogene bürgerliche Lehen, ja sogar im Pfandbesitze eines

mäiAsns befindliche Kronsgüter wieder in bürgerliche Hände

fallen, resp. von der Krone eingelöset werden und solcher-

gestalt das ihnen temporär zugestandene Stimmrecht nebst

der Steuerpflicht erlischt. In jetziger Zeit wird zwar die

Verpfändung eines Kronsgutes nicht füglich mehr vorkom-

men, zur herzoglichen war sie aber gar nicht selten, und

die Pfandbesitzer herzoglicher Güter haben häufig für ihre

Pfandzeit, des Stimmrechts wegen, auch Landeswilligungen

für selbige gezahlt, worauf sich eben die auch hinsichtlich
der im Erbpfandbesitz befindlichen Kronsgüter getroffene
oben citirte Bestimmung der Landtagsordnung bezieht.

Und da nicht aus der Natur der Verlehnung, aus dem

Begriffe des lehnrechtlichen Besitzes, sondern aus dem

Rechtsariom, daß Jeder ein Recht, so weit er es selbst hat,

auch auf Andere übertragen kann, wenn nicht besondere

Ausnahmen gesetzlich festgesetzt, oder zur Bedingung bei der

ersten Erwerbung gemacht sind, — die Folge sich ergiebt,

daß, wenn der erste Erwerber eines Kurländischen Landgutes

nicht zum Jndigenatsadel gehörte, er das ihm von der

Landesherrschaft verliehene Besitzrecht in.demselben Maaße

wie er es selbst besessen auch weiter übertragen kann (wenn

eben nicht eine ausdrückliche Beschränkung hinzugefügt wor-

den, wie sie bei Lehnen häufig in dem Vorbehalt der ein-

zuholenden lehnsherrlichen Zustimmung enthalten war): so

folgt hieraus, daß solche Güter, welche von der Landes-

herrschaft zu erblichem Besitz (sei dieser nun Anfangs ein

lehnbarer gewesen und erst später allodial geworden, oder

gleich Anfangs als Allodialbesitz verliehen) an nicht zum

Jndigenatsadel gehörige Personen verliehen worden, stets

diese Eigenschaft behalten und nach wie vor keineswegs

bloß von inälZems erblich besessen werden können
,

wobei

es sich von selbst versteht, daß diejenigen Befugnisse, welche

nur von einem Jndigenatsedelmann, so lange er ein solches

Gut besitzt ausgeübt werden dürfen (Stimmrecht, zc.), mit

dem Augenblicke aufhören, wo das Gut an einen non in-

öigena gelangt. Denn erst durch das Provinzialrecht der

Ostseegouvernements, Theil 11, § 11, ist auf den Grund

des Allerhöchst bestätigten Dvklads des Oberdirigirenden
der 11. Abtheilung der Eigenen Kanzellei Sr. Kaiserlichen

Majestät vom 20. Juni 1841 es festgesetzt worden, daß

Jemand, der durch Allerhöchste Gnade in. den Ostseegouv.

ein Rittergut erhält, dadurch von selbst in die Zahl der

indigenen Edelleute des Landes, worin das ihm verliehene

Gut belegen ist, eintritt und sein Geschlecht unverzüglich in

die örtliche Matrikel eingetragen wird. Früher war das

l nicht der Fall, was sich einfach daraus ergiebt, daß Einige
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Derjenigen, welche nach 1795 frühere Krons-Güter in Kur-

land zu erblichem Besitz erhalten und damals noch nicht

das Jndigenat besessen hatten, es später durch besonderen

Landtagsschluß erst bekamen. Andere so viel uns bekannt

«och bis auf diese Stunde es nicht bekommen haben und

Gr Geschlecht nicht in die Adelsmatrikel eingetragen ist.

Eben so wie diese Personen daher kraft landesherrlicher

Verleihuug ihre Güter erb- und eigentümlich, ohne das

Jndigenat zu haben, besaßen, eben so konnten sie, da ihnen

ja nicht die Bedingung gemacht war, daß sie sie nur an

Jndigenatsedelleute veräußern dürften, vielmehr ihnen ganz

freie Veräußerung ausdrücklich oder stillschweigend zuge-

standen war, — dieses ihr Eigenthumsrecht weiter an ihre

Successoren oder Rechtsnehmer ( sueeessoribus Partien!»-

ribus ve! universslious) übertragen, da ja die Verleihung

eines Gutes nach 1793 jedenfalls demVeliehenen kein ge-

ringeres Recht geben sollte und konnte, als aus der

irgend eines der früheren Landesherren für den durch die-

selben Begünstigten erwuchs, und eben so wie früher, wenn

der zuerst Belehnte kein Jndigenatsedelmann war, auch die

Nachfolger desselben wie er zu lehnrechtlichem oder atto-

dialem Eigenthum, immer aber zu wirklichem äominium

und nicht blos erbpfandweise, das betreffende Gut zu be-

sitzen berechtiget waren, — und eben so wie diese ein für

allemal begründete Eigenschaft des Guts dadurch nicht

aufgehoben wird, daß es inzwischen an einen inllixenA

gekommen, was gezeigtermaßen und ohne daß Solches je

bestritten worden gar/kein Hinderniß dafür abgiebt, daß

es nach ihm auch von non iuäiZenis erblich besessen wer-

den kann : eben so muß Dies mit den nach 1793 durch Al-

lerhöchste Gnade oder titülo oneroso in Privatbesitz ge-

kommenen früheren Kronsgütern der Fall sein , wenn die

ersten Erwerber derselben zur Zeit der eigentümlichen Ver-

zeihung an sie nicht das Jndigenat hatten, ohne daß es

dabei einen Unterschied machen wird, daß diese xrimi ae-

Huirentes später etwa das Jndigenat erhalten oder die ih-

nen verliehenen Güter an inäiZenss veräußert haben. Wenn

wir daher diese Güter ganz nach denselben Grundsätzen

behandelt wissen wollen wie die sog. bürgerlichen Lehen,

so stoße man sich nur ja nicht an den Namen, der gezeig-

termaßen jetzt nur noch ein uneigentlicher ist, da die Ver-

leihung nach Lehnrecht ohnehin ganz gleichgültig für den

von uns jetzt besprochenen Gegenstand ist, und gezeigter-

maßen nach der Allodification, wo diese Güter mit Aufhe-

' hung aller Lehnseigenschaft ganz die Natur freier Erbgüter

angenommen haben, die Veräußerung an Jeden, auch den

non inulKens, zu vollem erblichen Eigenthum sich erst recht

geltend machen konnte, xwährend andererseits das Adjectt'v

«bürgerlich" hier auch nur im Gegensatz zum Jndigenats-
adel gebraucht ist, da in Kurland der nicht immatriculirte

Adel hinsichtlich des Güter-Besitzes oder richtiger Nicht-Be-

sitzes dem eigentlichen Bürgerstande ganz gleich ist.

Aus der oben ausgezogenen Stelle des Allodifications-

diploms von 1776 läßt sich endlich unschwer erweisen, daß

von einer lehnrechtlichen Erbfolge in den ehemaligen sei es

bürgerlichen oder adlichen Lehngütern gar nicht mehr die

Rede sein kann, da alle diese Güter dem gewöhnlichen
Modial-Erbrechte unterliegen, seitdem sie „pro irreversibi-

libus av veris st inckudiis sllsckiw, nullokeuäi v!neu!o

subieetis," von dem dazu unbestreitbar befugten Gesetz-

geber erklärt worden. Und doch hat man — wenngleich

ohne daß die Gerichte diese Ansicht jemals anerkannt —

wenigstens für den Fall, wenn die ursprünglich belehnte

Familie sich noch im Besitze des Gutes befindet, behaupten

wollen, die Vererbung müsse nicht nach den Grundsätzen des

gewöhnlichen Privat- sondern des Lehn-Rechts geschehen.

Wir verweisen in dieser Beziehung auf die schon eitirte

Abhandlung über das Gotthardinische Privilegium ,
S.

31Z fg. und fügen noch hinzu, daß dieLehnssuccession doch

nichts weiteres ist als die dem ersten und jedem' folgenden

Lehnsträger gegebene Erlaubniß, das Lehen innerhalb der

vom Lehnsherrn gesteckten Grenzen zu vererben. Daß da-

durch kein i»8 qusesitum für die Lehnsfolger entstehe,

durchaus und wirklich dereinst zu erben, und daß der jedes-

malige Lehnsträger sehr starke Einwirkung aufs Lehen, ja

bis zur Ausschließung des weiteren Erbfalles, ausüben kön-

ne, ergiebt sich

4) aus dem Norddeutschen Lehnrechte, welches nur die

Vererbung in grader Linie zuläßt, so daß, wenn der

erste Belehnte mehrere Söhne hinterlassen und von

diesen der eigentliche Lehnsfolger kinderlos gestorben,

(nachdem eine vollständige Abfindung der übrigen Le-

henserben stattgefunden) das Lehen hennfiel und nicht

auf die Brüder gelangte, obgleich sie doch auch vom

ersten Erwerber abstammten. Dies spricht eben so sehr

gegen ein ins yuseslwm der Lehnssuccession als

2) die Verwirkung des Lehens durch Felonie des derzeitigen

Lehnsträgers, denn der Lehnsherr hatte nicht nöthig,

es den unschuldigen vom ersten Lehenserwerber abstam-

menden Verwandten zu geben.

Eine Ausnahme war nur beim ius eoniunetss manus vor-

handen, und weil hier ein Gesammteigenthum der ganzen

Genossenschaft gedacht wurde, war die Vererbung in der

Seitenlinie und die Unschädlichkeit der Handlungen des je-

weiligen Besitzers des Lehens für die Gesammthandgenossen

darin begriffen. Daher gestattet das Gotthardinische Pri-

vilegium den Lehnsträgern welche die gesammte Hand in

ihren Gütern haben nur eine solche Disposition wie „stam-

mender Handt-Güter Recht und Gewohnheit ist." Wenn

nun im vriy.sLiKismunlli die Lehnssuccession durch

die libertAß Krstise erweitert wurde, so war dadurch nur

die Caducität beschränkt aber noch keine Gesammtbelehnung
verliehen worden, und wenn endlich die Lehne ganz allo-

dificirt wurden, so bekamen die derzeitigen Lehnsträger

völlige Gewalt über ihre Lehngüter, ganz eben so, wie ein

freies Erbgut, weil es auf die Seitenverwandten übergehen

kann, deswegen allein noch nicht auf dieselben vererbt

werden muß. Sehr richtig sagt Ziegenhorn im § 881

seines Ktl.rl. Staatsrechts : „Es zeiget dieses " (das vriv.

~<kottn.) an, daß in den Lehnen wegen der Suc-

„cession die Natur der Lehnsvererbung gänzlich
„aufgehoben worden."

C. Neumann.
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II. Die Wirthschaft auf dem Gute Priju-

tino bei St. Petersburg.

Von Dr. I. Johnson. St. Petersburg 1848. 52 S. 8.

Mit Vergnügen zeigen wir unfern Lesern diese aus

dem letzten Hefte der Mittheilungen der Kaiser!, freien

ökonomischen Gesellschaft zu St. Petersburg besonders

abgedruckte kleine Schrift unsers gelehrten Landsmanns an.

Sie ist so unterhaltend als belehrend, indem sie die Ergebnisse

der umsichtigen und rastlosen Bemühungen des Hrn. Coll.-

Naths vr. AdamS in rationeller Bewirtschaftung feines

nur 12 Werst von der Residenz entlegenen Gütchens Pri-

jutino mittheilt, das früher Eigenthum des Staas-Secre-

tairen Öl enin diesem nur als Lustort zum Sommeraufent-

halt für sich und seine Freunde diente, unter welchen be-

onders die Dichter Gneditsch und Krylow bemerkt zu

werden verdienen. Erst vor 7 Jahren kaufte Hr. Adams

für 40,000 Rbl. Slb. dieses nur 40 männliche Nevissons-

Seelen und 734 Dessätinen Land zählende Gütchen, ver-

wendete jedoch zur Einführung einer höchst sorgfältigen

rationellen Wirtschaft und zu vielen sehr wesentlichen Ver-

besserungen des Landes und seiner Cultur, der Wirtschafts-

gebäude und deren besonders zweckmäßigen Einrichtungen

so wie des Guts-Inventars im Laufe dieser Jahre noch

über 108,000 Rbl. Slb., wovon ihm nur 52,000 Rbl. Slb.

für Abtretung von 19 männlichen Revisionsseelen und

333 Dessätinen Landes baar erstattet wurden, so daß ihm

das nur noch 419 Dess. Land betragende und 21 Revisions-

seelen zählende Gut jetzt noch über 116,000 Rbl. Slb.

kostet. So überaus groß diese Unkosten des Besitzes und

der Verwaltung erscheinen, so viel größer sind noch die

damit erreichten Vortheile und überraschenden jährlichen

Einkünfte. Denn die Ackerwirtschaft brachte allein 7380

Rbl. Slb. ein, der Kartoffelbau 3000 Rbl., die Wiesen-

wirthschaft 10,100 Rbl. Slb., der Blumen-, Frucht- und

Gemüse-Garten nebst dem Gewächshaus 820 Rbl., die

Hauswirtschaft an Miethe für zwei Wohnungen 600 Rbl.

und an Kaufgeld für Kälber, Schweine, Federvieh :c.

362 Rbl., die Milchwirtschaft 10,000 Rbl., der Brannt-

weinsbrand 8140 Rbl., die Wassermühle und Schmiede

340 Rbl., alles zusammengenommen 41,172 Rbl. Elb.

Rechnet man hievon die Kosten der Verwaltung, Arbeit

und sonstigen Erfordernisse so wie die Zinsen des hiezu

nötigen Betriebs-Kapitals alles zusammen mit 28,836

Rbl. Slb. ab, so ergiebt sich ein Reinertrag dieser Wirt-

schaft von 12,316 Rbl. Elb., die nahezu 11 vom Hundert

des auf das Gut verwendeten Kapitals ausmächen oder

wenn man den Reinertrag nur zu capitalisiren will,

da sich aus einem Grundstück sonst nicht leicht eine höhere
Rente mit Sicherheit erzielen läßt, den Kapitalwerth von

Prijutino nebst Zubehörungen und Inventar zu 455,960
Rbl. Slb. erhöhen. Herr vr. Johnson stellt noch ver-

schiedene andereBerechnungen an, um unter den gegebenen

Verhältnissen den Werth des Gutes näher zu bestimmen,
die zu ähnlichen erstaunlichen Ergebnissen führen und selbst

wenn noch 420 Dessätinen Landes, wie der Besitzer beab-

sichtigt, von dem Gute veräußert werden, dennoch einen

Capitalwerth von wenigstens 156,750 Rbl. Slb. heraus-

stellen. Es ist die Betriebsamkeit des Herrn Besitzers von

Prijutino allerdings zu bewundern, mit der er in so wenigen

Jahren so große Erfolge erreichte. Der Verf. rühmt ihm

jedoch noch außerdem nach, daß er der erste Privatmann in der

Nähe St. Petersburgs ist, der sehr bedeutende Strecken

des unfruchtbarsten Wald- und Morastbodens trocken gelegt

und in einen fruchtbaren Ackerboden verwandelt hat, daß

er der erste der größern Gutsbesitzer dort ist, welcher eine

vollständige Knechtswirthschaft auf seinem Gute eingerichtet,

eine wesentliche Verbesserung der Acker- und Wirthschafts-

geräthe herbeigeführt, ferner ein eigentümliches rationettes

Verfahren bei der Gründüngung und beim Anbau der Futter-

Krauter angewendet, die Erd-und Moosstreu in größerem

Maaßstabe mit Verarbeitung alles Stalldüngers zu Compost

eingeführt und endlich eine so große und ausgezeichnete

Viehheerde angeschafft und sich erhalten hat, bei vollstän-

diger durchaus rationeller Stallfütterung und sehr sorg-

fältiger Milchwirtbschast, mit großer Rücksicht auf die Ver-

schiedenheit der Temperatur bei dem Wechsel der Jahres-

zeit und die mancherlei Ansprüche der Käufer auf die be-

sondere Reinheit und Güte der Waare. Sein Beispiel

kann nicht ohne Folge und Nacheiferung bleiben nahe und

ferne, und wird allen Denen, die mit gleicher Umsicht und

Geisteskraft die örtlichen Verhältnisse ihrer Umgebung zur

durchgängigen Verbesserung ihrer Grundbesitzungen und

deren Verwaltung zu benutzen wissen, ein verhältnißmäßig

ähnlicher Gewinn nicht ausbleiben, auch wenn ihnen keine

Residenz- und Hauptstadt so nahe liegt und ihnen die

baaren Mittel zu so durchgreifender Reform nicht ganz so

leicht zu Gebote stehen sollten, woferne sie nur ihre eigenen

Ansprüche und Hoffnungen auf den Erfolg nach dem Maaß

ihrer gemachten Anstrengungen und aufgewendeten Kräfte

beschränken. Das hat die Erfahrung rationeller Land-

wirtschaft auch bei uns hinreichend bewährt, deren wohl-

tätige Folgen bei der immer allgemeiner werdenden Ab-

lösung der Frohnden auch in unfern Provinzen gewiß

noch viel fichtbarer und handgreiflicher sich heraus-

stellen werden.

Correspondenz-Nachrichtenund Repertorium der
Tageschronik.

L i v l a n d.

Riga, d. 7. Febr. Die Administration der Jung-

frauen-Stiftung in Riga erinnert die Mitglieder daran,

daß nach den neuesten Statuten von 1846 gestattet ist,

Jungfrauen bis zum noch nicht vollendeten 13. Jahre ein-

schreiben zu lassen, wobei für jüngere als 10jährige 4 N.

S. jährlich zehn Jahre hintereinander, für noch nicht 11-

jährige 10 R. S. jährlich vier Jahre hintereinander,-für
noch nicht 42jährige 20 R. S- jährlich zwei Jahre hinter-

einander, für noch nicht 43jährige 40 R. S. in einmaliger

Zahlung entrichtet werden muß. Man wendet sich in An-

gelegenheiten dieses Instituts an den derzeitigen Kasse-

verwaltenden Administrator, Herrn Joachim Bosse.

Niga, d. 7. Febr. Die Torge zur Verpachtung der

im Rujenschen Forste belegenen Heuschläge, bestehend
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aus 12 abgesonderten Stücken im Gesammtbctrage von 73

Dessätinen und 373 Quadratfaden, auf 6 Jahre, sind auf

den 4. und 8. März c. anberaumt worden.

Riga, d. 8. Febr. Der Rigasche Rath macht bekannt,

daß nach abgeschlossener und richtig befundener Admini-

strations,Rechnung des Lombard-Fonds derselbe am

51. Decbr. 1843 die Summe von 17,093 Rbl. 42 Kop. S.

betragen hat.

Riga, d. 9. Febr. Die Kopfsteuer für die in der

Stadt Riga Angeschriebenen beträgt pro 1849:

s) für jede rekrutenPflichtige männliche Seele:

4) des Zunft - und Bürgeroklads 7 R. 30 K., 2) des

ArbeiterokladS 4 R. 30 K., 3) des Oklads der Haus- und

Dienstleute 3 R. 30 K.

d) für jede nicht rekrutenpflichtige männliche Seele:

4) des Zunftoklads 3 R. 37 K., 2) des Bürgeroklads
3 R. 33 K., 3) des Arbeiterokläds 4 R. 30 K., 4) des

Haus- und Dienstoklads 2 R. 80 K.

Riga, d. 9 Febr. Für die Unterhaltung der Tau-

roggenschen Chaussee von Sehaulen bis zur Preußischen
Gränze für die Zeit vom 14. Juli 1849 bis zum 13. Juli
W33 ist die Summe von 139,314 Rbl. 24z Kop. S.

veranschlagt worden, und haben sich Diejenigen, welche
die Lieferung von den dazu erforderlichen Materialien und

Arbeitern, so wie von Grant zu dem Sommerwege dieser

Chaussee übernehmen wollen, zu den auf den 23. und 28.

Febr. angesetzten Torg- und Peretorgterminen mit den ge-

setzlichen Zeugnissen und Saloggen bei der Verwaltung
Hes 12. Bezirks der Wege-Kommunikation in der Stadt

Kpwno einzufinden.

Riga, d. 10. Febr. Das Gut SermuS im Schu-

jenschen Kirchsp. wird vom Frühjahr 1849 ab auf Arrende

vergeben und sind die Bedingungen hierübet bei dem Be-

sitzer auf Sermus zu ersehen.

Dorpat, d. 22. Febr. Die Reihe der dramatischen
Vorlesungen im Theaterlokal der Ressource, in denen wir

durch das eminente Talent des Hrn. v. Lenz für denMangel
eines Theaters seit einiger Zeit entschädigt werden, wurde

gestern durch die wirkliche Aufführung eines Stückes, die

Jäger von Jffland, unterbrochen. Zum Besten der durch

die Cholera Verwaiseten hatten sich mehrere hiesige Theater-

freunde mit Hrn. v. Lenz dazu vereinigt, dieses Stück vor

. einer geschlossenen Gesellschaft zu spielen, und die Ausführung
hat nicht nur die Zuschauer vollkommen befriedigt, sondern
auch den Waisen ein hübsches Sümmchen erworben. Hr.
v. Lenz spielte den Oberförster, wie man es von einem

Vollendeten dramatischen Künstler nur erwarten konnte;
aber wir können versichern, daß auch das übrige Personal
im hiesigen Publikum nicht glücklicher konnte ausgewählt
werden, als es durch die Unternehmer geschehen war.
Wir gingen vollkommen befriedigt nach Hause, und die ein-

zige unangenehme Empfindung, die der gehabte Kunstgenuß
hervorrief, war wohl nur der Schmerz darüber, daß wir

an. unserem Orte nur so äußerst selten uns daran erfreuen
dürfen. Um so wärmer und herzlicher aber stimmen wir

in denDank derArmen ein, den sie allen Denjenigen bringen,
die hier ihr schönes Talent so schön und edel angewandt
haben, und wenn es erlaubt ist nach solchem Hochgenuß
hier noch einen Wunsch auszusprechen, so möchten wir mit

dem einstimmigen Wunsch des ganzen Publikums diesen
Bericht schließen : daß es unfern liebenswürdigen Wohltäte-
rinnen und Wohltätern gefallen möchte durch Wiederholung
desselben Stückes ihrer Liebenswürdigkeit die Krone aufzusetzen.

C h st k a n d

Neval, den 27. Januar. Das bei der Insel Wulf
Anter Wasser befindliche Wrack des /gesunkenen Schiffs
Jmogene, so wie auch zwei zu diesem Schiffe gehörige

Böte, welche sich im hiesigen Hafen befinden und daselbst
in Augenschein genommen werden können, sollen am IS.

Februar Mittags «2 Uhr an der Börse Hierselbst in öf-
fentlicher Auktion versteigert werden, an demsel-
ben Tage auf dem Gute Kolk eine Partie beschädigten
Flachses aus dem Englischen Schiffe „Aurora", Kapital»
Robert Paris.

Reval, den 3. Febr. Nach dem §36 der Statuten

der im I. 1827 am 12. Decbr. zu Reval gestifteten Sti-

pendien-Kasse werden die Meldungen der Stipendiaten
in Betreff der ihnen im März auszuzahlenden Quoten bei
einem der unterzeichneten Vorsteher bis zum 28. Februar

entgegengenommen. G. Glop. Chr. Heinr. Hörschel-
marm. I. G. Köhler, vr. Meyer. Dr. Paucker.

Reval, den 7. Febr. Da die am 16. Novbr. 1840

dem nunmehr verstorbenen Banquier Baron Ludwig
Stieglitz erthcilte Erlaubnis) zur Bildung einer Aktienge-
sellschaft zur Verfertigung ungewebter Tücher von dem-

selben nicht benutzt worden ist, auch der Sohn und Erbe

desselben, Baron Alerander Stieglitz, keinen Gebrauch da-

von zu machen wünscht und Solches erklärt hat, so ist diese
Erlaubniß wiederum aufgehoben worden.

Kurlan d

Mira»,, d. 12. Febr. Auf dem Privatgute Meihof
bei Mitau wird am 2. März d. I. bei der dasigen Guts-

verwaltung an den Meistbietenden verarrendirt werden:

1) die dasige Viehpacht, 2) die Obst- und Küchengärtnerei,
3) die Branntweins-Destillatur, 4) die dasigen 2 Krüge
und Bauergesinde. Die näheren Pachtbedingungen sind
bei der Gutsverwaltung selbst oder in Mitau bei Herrn
Rosenberg im Schabertschen Hause in der Palaisstraße
einzusehen.

P »langen, d. 8. Febr. Auch unser Städtchen wurde

von der Epidemie heimgesucht, u. da wir beim Ausbruche
derselben keinen Arzt in unserer Mitte hatten, gingen wir
der verhängnisvollen Zeit mit schwerem Herzen entgegen»
Da erschien durch die weise, menschenfreundliche Fürsorge
unseres hochverehrten Herrn General-Gouverneurs uns in

der Person des Herrn Beyer ein Retter in der Noch,
indem dieser junge Arzt durch seine Geschicklichkeit undrast-
lose Thätigkeit in allen Familien ohne Unterschied dem
Uebel wirksam entgegentrat. Seinen menschenfreundlichen
Bemühungen verdanken viele Familien die Erhaltung ihrer
Versorger, die Rettung manches in Gefahr schwebenden
lieben Kindes, und werden das Andenken an diesen ge-
schickten, unverdrossenen und theilnehmenden Mann Zeit-
lebens bewahren.

Obrigkeitliche Bestimmungen u. Verordnungen.

Einem an die Kameralhöfe erlassenen Cirkulär gemäß
haben die Beamten der Accise-Inspektion und andere Per-
sonen, denen die Aufsicht über den Tabackshandel über-

tragen worden ist, auf Grundlage des §. 92 des Aller-
höchst bestätigten Tabacks-Accise-Reglements 6. 6. «8. Febr.
1848, das Recht: in den Fabriken, häuslichen Tabacksan-
stalten und anderwärts, wo Taback verkauft wird, die mit
Banderollen versehenen Cigarren-Kisten, falls ein Verdacht

' hinsichtlich deren Vollzähligkeit obwaltet, zu öffnen. Im
Fall sich in den Kästchen wirklich eine Unrichtigkeit ergiebt,
ist der Entdecker für die beschädigten Banderollen nicht
verantwortlich, sondern der Schade fällt auf den Schul-
digen; wenn aber die Zahl der Cigarren richtig befunden
wird, sso ist der Schaden von Demjenigen, der sie geöffnet
hat, dem Eigenthümer zu ersetzen. Finanz-Ministerium.
Devartem. versch. Steuern - und Abgaben-Abtb. VII. Tisch
1. d. 19 Octbr. 1843. Nr. 429.
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In Berücksichtigung Dessen, daß sich zwischen den Livl.

Pfandbriefen ,
die auf Thlr. Alberts, einer jetzt nicht mehr

gangbaren Münze, und denen die auf Silberrubel ausgestellt
find, eine Koursverschiedenheit zum Nachtheil der ersteren

gebildet hat, wird eine Umschreibung der großen, d. h. 1000

bis 300 Thaler-Pfandbriefe, in auf Silberrubel gestellte auf

Ansuchen u. Kosten der Inhaber bei dem Ober-Direktorium

der Livländischen Kredit.Societät in Riga stattfinden. Die

Kosten für jeden zu diesem Zweck präsentirten Thaler -

Pfandbrief werden sich in Allem auf 2 Rubel belaufen.

Universitäts- und Schulchronik.

Befördert sind: zum Staatsrath: der ordentl. Prof. an der

Dorpater Universität, Koll.-Rath Adelmann; zu Koll.-Assessoren :

sie Lektoren an der Dorp. Universität, Tit.-Räthe Fahlmann und

Hehn; zum Hosrath: der Kanzellei-Dtrektor des Kurators der Dorp.

Universität, Koll.-Assessor Wilde; zu Tit-Rüthen-, die Inspektoren

und Lehrer der Kreisschulen: zu Bauske, Bobiene>ky, zu Hapsal,

Bürich.

Gelehrte Gefellschaften.

Monatssitzuna der kurländ. Gesellschaft für Literatur und

Kunst, am 2. Februar 5849.

Der Einlauf seit der letzten Sitzung ist : Vom wirkl. Staatsrath

Fischer v. Waldheim dessen „Olülouovsis novum Benus «estaruui ew."

undNorw« sur quelques fossiles tiu «ouvernement <l'oret etc."—

Sonderabdrücke aus dem Bulletin der Moskowischen naturforjchenden

Gesellsch — Von ders. Ges. das Bulletin 1849. IV. — Von der ar-

chaoloqisch-numismat. Ges zu St. P-tersb.. deren Memoiren H. VII.

I. Vom Akademiker Koppen dessen „ Bericht über Gorlow okonom.

Statistik Rußlands, Marz 1848." -
Vom Oberlehrer L- Herre zu

St. Petersburg dessen „pädag. Bekenntnisse 1848."

Der Geschäftsführer verliest ein Schreiben ser Wiener Akademie

der Wissenschaften, welches die Uebersendung ihrer sämmtlichen Druck-

schriften nach Maaßgabe ihres Erscheinens zusagt.

Der Geschäftsführer theilt eine Stelle aus einem Schreiben des

vr. Paucker zu Reval mit, worin derselbe darauf auf-

merksam macbt (in Bezug auf Gr. Keyserling Nachrichten über die

Kurischen Freibauern), daß in Ehstland noch im 17. Jahrh. häufig

deral von Frohnden befreite Bauern vorkommen. In seinem Buche

.Ehstlands Landgüter zur Schwedenzeit:c. 1847" hat er häufig die-

ses Umftandes Erwähnung gethan.-
. .

Staatsrath Vi. v. Bursy zeigt an, daß ihm nachstehende Ver-

leinunaen sür das Museum abgegeben worden sind : vom Freiherrn

Geora von Rönne eine Eigenschrift des berühmten vr. Dleffenbach zu

Berlin, ein gerichtlich beglaubigtesKrankhe.tszeugnlß; vom vr. Th. v.

Dieterich dessenDruckschrift - „Kra u. Durchlöcherung

Ls Marens vom vr. Karl Schmidt dessen Druckschrist- „Dm-

anoM Flecke in Kriminalen vom Bildhauer Güt-

relsohn zu Hamburg einige Gypspasten; vom Freiverrn WUH. von

eine ansehnliche Sammlung von Schmetterlingen, Schlangen,

Insekten, ausgestopften Vögeln, von Mineralien, Steinen und merkw.

Naturprodukten. Derselbe verlies? einen Auftatz des Hrn. v. Botticher

sociales Leben der Thiere." - vr. Köler überreicht zum Geschenk

für das Münzkabmet einen schwedischen Speciesthaler von Karl Xtt.

und knüpft daran eine Abhandlung: über Täuschungen oft abstcht-

tt»e Fälschungen bei alten Denkmalern, besonders bei Münzen. Ver-

anlassuna dieser Abhandlung gab der überreichte Thaler selbst.

Viele Schriftsteller haben nämlich den berühmten Schweb. Minister,

G H. Freiherrn von Schlitz gen. von Görtz, der nach- KarlXl«. Tode

hingerichtet wurde (19. März 17t9), beschuldigt, daß er aus h

se n W?Ppen, einen Stern, mit in das Pfalz-Zweivruckensche, welches

die Mitte des Thalers einnimmt, habe setzen lasten. Der Verf. zeigt

nun die Falschheit dieser Beschuldigung, indem er nachweist, daß schon

Karl X Gustav an Stelle des kleinen Wasaschildes in die Mitte des

Sckwev Wappens das von Aweibrücken habe setzen lassen, und daß

der Stern oder dasLilienkreuz, welches man für das Gortzische Wap-

ven hielt, der Schild für das Herzogthum Kleve gewesen sei, der zum

Pfalz-Zweibrückensehen gehörte, worauf er ferner darthut, daß im

Görtzischen Wappen sich gar kein Stern befunden habe. - Ober-

lehrer Pfingstenberichtet über- „Geschichte des deutschen Sprach-

studiums und insbesondere seine Unterrichtsmethodik seit der Refor-

mation Ein Vortrag, geyalten in der pädagogischen Geselllchaft zu

Dorpat von Oberlehrer:c.TH. Thrämer." Dieser Aufsatz, dem

die weiteste Verbreitung wünschen müssen, hat sich die Aufgabe gestellt,

in flüchtigen Umrissen ein geistiges Bild von der Entwickelung des

Deutschen Sprachstudiums zu geben.

Personalnotizen.

I. Anstellungen, Versetzungen, Entlassungen.

Ernannt wurden: der Generallieuten. von der Kavallerie

Howen l. zum Chef der I. leichten Kavall. -Divis, an Stelle des

Generallieut. Dubbelt 2., welcher der Kavallerie zugezahlt wird, der
Titulärrath Wagner zum Kreisarzt in Telsch, der Kollegienrath
Graf Essen-Steno ock-Fermor zum Ehrenmitglied des St. Pe-
tersburger Konseils der Kinderbewanranstalren, der bei her reitenden
leichten Batterie Nr. 5 stehende Lieutenant v- Rönne'zum StabS-

kapitain, die bei den reitenden leichten Battericen stehenden Lieutenants
Hilvebrandt und Ceumern zu Stavska pitainL, der Apothekerge-
hilfe Ailchert zum Apothekergehilfen bei der Dorpater Veterinair-
schule, zu Kreisfiskals-Gehilfen: für den Wenden - Walkschen Kreis
der Kolleg.-Registc. Paul Tweritinow, für den Pernau-Fellinschen
Kreis Theodor Schmidt, für den Oeselschen Kreis der Kandidat der

Rechte Konstantin Steinbach, der Obrist vom Leibgarde-Grenadier-
regim., Scheffler, zum Kommandeur des Infanterieregiments Fürst
Wolkonsky. — Uebergeführt wurden: der Sekretair des Her->
zogs von Leuchtenberg, Titulärrath Kemmerer, in das Ministerium
des Innern als Kanzelleidirektor der statistischenSektion, die Lieute-
nants vom Ulanenregiment Herzog v. Nassau, Hülsen u. Schmidt
von der Launitz, in die Reserveeskadron desselben Regiments, der

Obrist vom Dragonerregim- Kronpr. v. Württemberg, Ditmar 2,
in die Reserveeskadron des Achtyrsk. Husarenregim., der Obristl. v.

Ulanenreg. Erzherzog Karl Ferdin. v. Oesterreich, Hüne, in das

Regim. des Fürsten von Warschau,' Grafen Paskewitsch, der Ritt-

meister vom Sibir. U-anenreg., Staden, in das Ulanenreg. Herzog
von Nassau, der als Kapirain entlassene Stabskapit. vom Apscheronsch.
Jnf.-Reg., Wittkowsky

,
als Srabskapit. beim Jekaterinb. Jnf.-

Reg-, der Kapitain vom Jnfanteriereg. des Grafen Diebitsch , Frie-
deriei, als Major zum Alexapolschen Jägerregiment, der bei der 4.

Feldartilleriebrigade stehende Junker, von der Often-Sacken, als

Fähnrich iy die Jwangorodsche Artillerie-Garnison. — Des Dien-

stes entlassen wurden: der ältere Beamte der geh. Abtheil, der

Kanzellei des Mosk. Generalgouverneurs, Titulärrath Mey ,
der

Schriftführer d?r Kaiserl. Leihbank, Titulärrath v. Tiefen Hausen,
der Tischvorsteher im Schiffsbau-Departement, Titulärrath Schild-
bach, der Assessor des Bauskeschen Hauptmannsgerichts, von der

Recke, der frühere Knägininsche Kreisarzt, Koll.-Ass. Vogt, der

Lieutm. vom Rcvalschen Jagerregim-, Seger, als Stabskapitain, der

Fähnrich vom Podolischen Jägerreg., Jung, als Sekondlieutenant,
der bei der Gardeequipage stehende Kapitain 2. Ranges, Essen, als

Kapitain !. Ranges mit Uniform u. Pension, der Assessor des Baus-

keschen Hauptmannsgerichts, von der Recke, der Adjutant des Kom-

mandeurs des l. Reserve-Kavallerie-Korps, Rittmeister vom Leibgar-

deregiment zu Pferde, Baumgarten, mit Uniform u. Penston, der

Arzt der St.. Petersburger Wasserheilanstalt, Staatsrath Reimer.

— Als verstorben sind aus den Listen gestrichen: der Platzmajor
von Smolensk, Obrist Wrängel 3., der Lieutenant der 21. Flott-

equipaHs, Rennen kämpf f!., der dem Kriegsgouverneur der Stadt
Kowno aggregirte Kapitain G r ü nse l d t: ,

11. Beförderungen.

Befördert find: Zum wirklichen Staatsrath: der bei der

Großfürstin Helena Pawlowna attachirte Kammerherr , Staatsrath
Baron Rosen. — ,Au Staatsrathen: der Beamte für besondere
Aufträge der 6. Klasse beim Minister der Volksausklärung-, Kolle-

gienrath .La ng er, der ordentt. Prof. an der St. Wladimir-Univer-

sität, Kollegienrath Döllen..— Z«m Kollegienrath - der zweite Astro- .
nom des Hauptobservatoriums der Kaiserl. Akademie der Wissen-

schaften, Hofrath Struv c. — Zum Kollegienassessor : der Mitausche
Kreisrentmeister, Titulärrath Vorkampsf-Laue.

Bibliographischer Bericht
V. Auslandische Journalistik.

Ueber das Aufkommen des jüdischen Kultus in Rom, von'

Zeiß in Reval, — in d.Ztfch. f. Alterthumsw. 1818. Nr. 87 u. 88/

Anzeigen und Recensionen:
A. von Richter, der livländische Strafproceß. 2 Th. Riga

1845,- in den krit. Jahrbüchern für deutscheRechtsw. 1848. Hest 7.

Philippi. Commentar über den Brief an die Römer. Abth. I.

Erlangen 1848. — in der Neuen Jenaischen Litztg. 1848, Nr. 294, —

von de Wette.

Widder, zur Lehre von dem Berhältniß der Ganglienkörper zu
den Nervenfasern. Lpz. 1847, — in den Münchener gel. Anzeigen
1848 Nr. 215. — von A. Spring. .

A. Th. v. Reise in den äußersten Norden u.

Osten Sibiriens. Bd. l. Th. 2. Botanik. Lief. 1. Phaenogame
Pflanzen aus dem Hochnorden — bearbeitet von E. R. v. Traut-

vetter. Petersb. 1847, — in den Gott. gel. Anzeigen 1848 Nr. 149.

— v. Grisebach.
Mäkler, Untersuchungen über die Fixstern-Systeme. Th. 11.

— in Gersdorf Repertorium 1848 Hest 49. S 314—3 M

Nekrolog

Die Nord. Biene enthalt in Nr. 4—6 eine von Terjaeje-.v nach
Art der Zusammenstellungen in frühern Jahren bearbeitete Uebersichr
aller im Laufe des Jahres 1848 gestorbenen berühmten und merk-

würdigenPersonen, aus der wir die für L!v-, Ehst- und Kurtand be-

sonders wichtigen Namen im Auszuge für dieLeser des Jnl. mitthellen.
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(Fortsetzung.)
»V.

"

Höhere Civil-Beamte: s) im aktiven Staatsdienste ,
d:e

GehtimerätL: der Sekretair Ihrer Kaiserl. Mazestat,

der Allerböchsteigenen Kanzellei derselben, Iwan Pawlowltsch Cham-

d eau (zu P terhof den 18. Juni), das Mitglied des Konse.ls des F.-

nanz-Ministeriums Iwan ChristophorowitschTreub vt (zu St. Pe-

tersburg d 23. Juni) undLeonty Fedorowttsch Trefurt (,m Gdow-

schen Kreise den I.Decbr.); die wirklichen Staatsratye- der Doktor
der Sparkasse in den Depots des St. Petersburger VormundschaftS-

Konfeils, Alexander Wassilftwitsch Howen St. Petersburg den

, Juli) und der beim See-Ministerw stehende Beamte IV.

Gustav Jwanowitsch von Geyser (zu St. Petersburg den 17- Zum

im Alter vonM Jahren); b) die aus dem Dienste getretenen Geheime-

räthe, Pawel Jwanowitsch von Enden (zu St. Petersburg den 4.

Septbr. im Alter von 87 Jahren) und Jegor Fedorowttsch v. Fol-

kersah m (zu Riga den 18. Novbr. im ?lter von Jahren) so wie

der wirkliche S:aatsrath Boriß Jwanowitsch Peftel (zu Moskwa d.

Sehr zu bedauern ist es, daß die vortreffliche

Biographie und Charakteristik des Freiherrn George Friedrich von

Fölkersahm, welche der Herr Kollegienrath von Brackel z» Rlga am

6. Decbr. in der Gesellschaft f. Gesch. und Alterthumsk. verlesen hat,

bis hiezu dem Publikum unserer Provinzen unbekannt geblieben ist,

so wie der in derselben Gesellschaft von demselben Verfasser gehaltene

meisterhaste Vortrag zum Gedächtnisse Friedrich Maximilian v. Klm-

ger's eine wesentliche Lücke in den Annalen unserer Hochschule aus-

füllen dürfte. Die Redaktion des Inlands öffnet beiden Aufsätzen

mit Vergnügen die Spalten ihres Blattes.

V. AngeseheneDamen des Hofes und bemerkenswertye Lrauen.

Die Damen des Katharinen-Ordens kleineren Kreuzes: die Gemahlm.

des wirklichen Geheimeraths, Staats- Sekretairs Sr. Kaiserl. Ma-

jestät, Grafen Bludowj, Gräfin Anna Andrejewna Bludow, geb.

Fürstin Schtscherbatow (zu St. Petersburg d.7. Febr.), die Wtttwe

des Generals von der Infanterie, Grafen Cancrin, Gräfin Katharina

Sacharowna Cancrin, geb. Murawjew (in Pawlowsk), .die Wittwe

des Generals v. d. Infanterie, Grasen Wjasmitinow, Grasin Alexan-

dra Nikolajewna Wjasmitinow, geb. Engelhardt (zu St. Peters-

burg den 9. Juli), die Wittwe des Geheimeraths und Leib-Medikus

Rühl, Awdotja Sergejewna (zu St. Petersburg den 27. Septbr.),

die Wittwe des General - Lieutenants Walujew ,
Sophia Andrezewna

Walujew (zu Sr. Petersburg den 3. Juli), die Wittwe des Gene-

ral-Lieutenants Hesse, Praskowja Semenowna Hesse (zu Moskwa d.

15. Jan.), die Wittwe des Vice-Admirals Hamilton , Marja Wasstl-

jewnaHamilton (zu St. Petersburg d.27. Febr.), die wirkt. Staats-

räthinnen: Helena Nikititschna Weidemeyer (zu St. Petersburg d.

22. Juni), Marja Jakowlewna Arendt (im Auslande d. 30.

u. Louise JwanownaZ eidler (zu St, Petersb, d.-18. Decbr.), die Ge-

mahlinnen der Generalmajore: Nippa, Katharina Fedorowna Nlpva

(den 12. Juni), Sacker, Katharina Dmitrijewna (zu St. Petersburg

den 10. Octbr.)und Grabbe, Ustinja Jwanowna (zu St. Petersburg
den 8. Decbr.), die Wittwen der wirklichen Staatsräthe- Kreidemann,

Louise Karlowna Kreidemann, geb. von Nothelfer (zu St. Peters-

burg den 1. Januar), Kapher, Marja Jwanowna Kapher (zu St.

Petersburg den 4. Februar), Hahn, Elisabeth Christianowna Hahn

(zu St. Petersburg d. 16. Juni), Geyrot, MarjaFeodorowna Geyrot

(zu St. Petersburg den 3. Juli), Alexandra Alexejewna Sonni (zu

St. Petersburg d. 24. August), Domna Ricolajewna Stehr, Anna

Wassiljewna Nancy von Härder (zu St. Petersburg den 29. Sept.),

Feodora Feodorowna Adelung (zu St. Petersburg den 4. Oktober),

die Wittwen der Generalmajore: Gabbe, Warwara Grigorjewna Gabbe

(zu St. Petersburg den 28. Juni), Goyel, Anna Adamowna Goyel

(zuSt. Petersburg d. 6. Juli), Brümmer, Karoline Karlowna Bru m-

mer (zu St. Petersburg d. 19. Juli). Der Schluß, enthaltend : VI.

Gelehrte und Äerzte, VII. Literaten, VIII. Künstler, IX. Kompo-

nisten, Musiker und dramatische Künstler ,
X Manufaktur- u- Kom-

merzienräthe, Ehrenbürger, Ncgocianten, Konsuln und Kaufleute/
. XI. Verschiedene merkwürdigePersonen, folgt in den nächsten Numern.

Das Ehstlandische Oberlandgericht hat ein Proklam zur Zusam-

menberufung der Gläubiger des zu Nancy verstorbenen Grasen Karl

von Manteuffel erlassen.
Am 9. November 1848 starb zu St. Petersburg der Staatsrath und

Ritter Heinrich von Wiedau
,

alt 49 Jahre.

Am 2. Weihnachtsfeste 1848starb im 70. Lebensjahre ein schlich-

ter, braver Mann, ein vieljähriger Bürger Liban's, der Kaufmann.

Dietrich Wilhelm ROsenberg, allgemein bekannt und geliebt seines

freundlichen Wesens, seines streng rechtlichen Wandels und seiner

stillen Anspruchlosigkeit wegen.
Mitte Januar d, I. swrb zu Reval der Aelteste der St. Ca-

nuti-Gilde, Johann Wilhelm Rose.nftein, alt 44 Jahre.

Nach einem dreiwöchentlichen schweren Krankenlager beschloß der

General v. d. Königlich-Sardinischen Armee, Staatsminister u. Ritter,

Philipp Marquis Paulucck, am 25. Januar n. St. in Nizza sein

vielbewegtes, thatenreiches Leben. Auch in der weiten Ferne und bis

an sein Lebensende bewahrte er sowohl Rußland im Allgemeinen, als

den während eines langen Zeitraums seiner Oberverwaltung anver-

trauten Ostsee-Provinzen insbesondere eine treue und aufrichtige An-

hangUchkeit und ein nochmaliger Besuch dieser Gegenden geHorte zu

seinen angenehmsten Hoffnungen. Gaboren zu Modena 1779, Abkömm-

ling eines der ältesten Italienischen Häuser (sein Vater starb als

wirkl. Geh. Rath Kaiser Josephs II ; seine Mutter war eine Gräfin
Scutellari aus Parma) trat der Marquis Philipp Paulucei sehr jung
in Piemontesische Dienste und erwarb sich früh einen militairischen

Ruf. Die in Italien eingetretenen Ereignisse waren die Ursache, daß

er in Oesterreichische Dienste überging ; er bekleidete mit Auszeichnung
einen Posten in Dalmatien, wurde zum K. K. Oesterrcichischen wirk-

lichen Kammerherrn ernannt, mußte aber, dem Preßburger Friedens-
schlüsse zufolge, weil Italien sein Vaterland war, in die Dienste die-

ses Königreichs treten, wo er als Obristcr und Adjutant-Kommandant

diente, bald darauf aber seinen Abschied nahm. Im Anfange des

Jahres 1807 trat er als Adjutant in Kaiserlich-Russische Dienste und

ward dem General enebek Michelson. der die Russische Armee gegen die

Türken kommandirte, zugetheilt. Im folgenden Jahre machte er den

Feldzug gegen die Schweden mit. Er fand bald Gelegenheit, sich

Vortheilhaft auszuzeichnen und wurde zum General-Major ernannt.

In den beiden folgenden Jahren war er ein thatiger Gehilfe des

Generats en Vkek Tormassow in Georgien, wo er neue Lorbern

sammelte; 1811 wurde er General-Lieutenant, 18!2 Kriegs-Gouver-

neur von Riga und Civil- Oberbefehlshaber von Liv- und Kurland,
1821 General-Gouverneur von Liv-, Esth- und Kurland, wozu 1825

auch das Pleskausche Gouvernement kam; 1830 erhielt er als Gene-

ral der Infanterie, General-Adjutant und vieler hohen Orden Ritter

.

die erbetene Entlassung aus Russischen Diensten und lebte nun als

General-Gouverneur des Königs von Sardinien u. s. w. viele Jahre
in Genua.

Aus dem meteorologischen Tagebuche der Sternwarte

Dorpat.

Februar 4849.

- Therm.
.

n.St. Bar. Maximum Minimum Wind. Witterung.

— 15,5 —10,» trüb.
2 28. 2,20 -17.6 - 9,2 IV- hell, wolkig.
3 4,54 — 16,0 — 2.0 B>V Nebel.
4 27.11,56 — 2,3 5 2,0 >V Regen, Schnee.
5 6,21 — 1,5 0,4 >V 2 Schnee.
6 28. 2,51. - 9,5 — 5,1 IVVV2 heiter.
7 2,64 — 12,6 0,2 B>V trüb.
8 27. 11,63 — 0,0 I,N BVV trüb.
9 9,58 — 0,5 1,8 Regen, Schnee.

10 28. 0,41 — 1,4 -r- 2,0 >V heiter. Nachts Schnee.
11 27. 8,00 — 1,6 2,0 BVV trüb. Nachts Schnee.
12 9,66 — 0,4 -j- 1,8 IV Schnee.
13 28. 3,60 - 1,7 -r-1,3 IV trüb.
14 0,61. — 2,9 u. 0,1 BXV trüb. Nachts Schnee.
15 27. 3,68 — 0,8 0,0 >V starker Schnee.
16 6,21 — 6,0 — 1,1 IV bew. Abends heiter.
17 10,95 — 8,2 0,4 trüb. Abends Schnee.
18 6,92 — 7,0 1,6 B>V bew. Abends Mondlicht.
19 7,14 — 6,6 — 0,5 BVV3 trüb, Nchts.Schneesturm.
20 26. 3,72 — 6,0 3,0 BVV3 stark.Schnee, etw. Reger» .
21 3,37 - 7/1 0,1 B>V2 Schnee.
22 27. 1,45 — 8,8 — 1,3 >V Schnee.
23 3,12 — 10,0 — 2,1 VV Schnee.
24 4,59 — 6,5 1,1 VV Schnee.
25

"

3,43 — 6,4 0,2 IVO bewölkt, Schnee.
26 8,43 — 9,6 — 3,8 0 bewölkt.

27 11,23 — 16,8 — 7,9 IVO hell, wolkig.
28 28. 0,06 — 13,0 — 1,5 >V bezogen. NaSits Scbnee.

Mädler.

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpats.

Proclam'irte: in der Gemeinde der St. Marien-Kirche:
Der Graveur Peter Magnus Leopold Sapotzky mit Annette Doro-

thea Herbst.
Verstorbene- in der Gemeinde der Sr. Johannis-Kirche:

Die Goldarbeiters-Wittwe Amalie Segnitz, geb. Golicke, alt 49 I.

Im Namen des
, A/.?eralaouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck:

Dorvat, den 28. Februar C. G. v. Bröcker / Sensor.
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Im Verlage von H. Laakmann in Dorpat ist erschienen
und in allen Buchhandlungen zu haben:

Ma ilm ja mönda
,

mis seal sees leida on.

Tullosaks ja öppetlikkuks aeawiteks Ma-rahwale.
Kolmas and fest ramatust saab lühhikese aea pärrast wälja-
tullema. (tS kuioga.) Maksab tS Kop. höbbedat.

d. i. Das Weltall und Manches, was darin zu finden. Auw
nützlichen und lehrreichen Zeitvertreib fürs Landvolk. Die dritte Lie-

ferung dieser Schrift wird nächstens erscheinen,

(mit 15 Abbildungen.) Preis 15 Kop. Silb.
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